
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelmäßig, zeitgerecht und zuverlässig informiert zu sein,  
wird nicht nur für Firmen und Betriebe, 
sondern auch für Privatpersonen immer wichtiger. 
 
Das zweimal monatlich erscheinende Amtsblatt der Stadt 
bietet als offizielles Organ der Stadtverwaltung wertvolle 
Informationen aus erster Hand wie: 
 

 Beschlüsse des Gemeinderates 

 Kundmachungen besonderer Rechtswirksamkeit 

 Öffentliche Ausschreibungen 

 u.v.m.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bestellschein 
 

Ich bestelle hiermit ein Jahresabonnement (mindestens 24 Ausgaben) 
Des „Amtsblattes der Stadt Salzburg“. 

Name:   

Straße:  

UID-Nummer:__________________________________________________ 

Postleitzahl: Ort:  

Datum: Unterschrift:  

 
Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens  
bis November des laufenden Jahres schriftlich gekündigt wird. 
 
Bitte einsenden an: Info-Z, Schloss Mirabell, A-5024 Salzburg 

 

 

 

Amtsblatt
 
Nur EURO 18,89 
pro Jahr im Abo 
 
 
Kundmachungen,  
Ausschreibungen 
u.v.m. aus der Stadt Salzburg 
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Kundmachungen 
 

Flächen- 
widmungspläne 

 
Magistrat Salzburg 
Zahl: 05/03/62949/2010/010 

Salzburg, 23. Dezember 2010 
Betrifft: 
Änderung des Flächenwidmungsplanes 1997 und des 
Bebauungsplanes der Grundstufe „Itzling Mitte 
8/G1“ für ein Gebiet im Bereich der Teilflächen der 
Grundstücke 232/3, 507/1, 233, 423/11, alle KG Itz-
ling, Liegenschaften an der Muhrgasse; Kundma-
chung der öffentlichen Auflage der Entwürfe 
 

Kundmachung 
 
Gemäß § 67 Abs 5 in Verbindung mit § 69 des Salzburger 
Raumordnungsgesetzes 2009 - ROG 2009, LGBl Nr 
30/2009, zuletzt geändert durch LGBl Nr 118/2009, wird 
kundgemacht, dass die Entwürfe der beabsichtigten Ände-
rung des Flächenwidmungsplanes der Landeshauptstadt 
Salzburg (Flächenwidmungsplan 1997 – FWP 1997, Ge-
meinderatsbeschluss vom 8. Juli 1998, kundgemacht im 
Amtsblatt Nr. 15/1998, Seite 2, in der Fassung der letzten 
Änderung [also in der Fassung der 60. Änderung durch 
Gemeinderatsbeschluss vom 22.9.2010, kundgemacht im 
Amtsblatt Nr. 19/2010, Seite 2]) und der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes der Grundstufe „Itzling Mitte 8/G1“ für 
ein Gebiet im Bereich der Teilflächen der Grundstücke 
232/3, 507/1, 233, 423/11, entsprechend der planlichen 
Darstellungen ON 04 und ON 12 („Itzling Mitte 
8/G1/N2“) zur allgemeinen Einsicht aufgelegt werden. 
 
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen (Ausschlusskri-
terien und Umwelterheblichkeit) wurde festgestellt, dass 
keine Umweltprüfung erforderlich ist. 
 
Die Auflage zur allgemeinen Einsicht erfolgt vier Wochen 
lang und zwar in der Zeit vom 1.2.2011 bis einschließlich 
28.2.2011, in der MA 5/03 – Amt für Stadtplanung und 
Verkehr, Schwarzstraße 44, 4. Stock, während der für den 
Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden. 
Innerhalb der Auflagefrist können von Trägern öffentli-
cher Interessen und von Personen, die ein Interesse 
glaubhaft machen, schriftliche Einwendungen zu den 
Entwürfen erhoben werden. 
 

Für den Bürgermeister: 
Dr. Herbert Lechner 

Bebauungspläne 
 

Einleitungen 
 
Magistrat Salzburg 
Zahl: 05/03/57255/2010/009 

Salzburg, 21. Dezember 2010 
 
Betrifft: 
Bebauungsplan der Grundstufe „Aigen-Parsch 7/G1/N4“ 
– 4. Änderung; öffentliche Auflage des Entwurfes im 
Bereich Gaisbergstraße 8 und 10b, Gst. 197/7, 197/9, 
197/2, u. A., KG. Aigen I  
 

Kundmachung 
 
Gemäß § 71 Abs 3 des Salzburger Raumordnungsgeset-
zes 2009 - ROG 2009, LGBl Nr 30/2009, zuletzt geändert 
durch LGBl Nr 118/2009, wird kundgemacht, dass der 
Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes der 
Grundstufe „Aigen-Parsch 7/G1“ im Bereich Gais-
bergstraße 8 und 10b, Gst. 197/7, 197/9, 197/2, u. A., 
KG. Aigen I, entsprechend der planlichen Darstellung 
„Aigen-Parsch 7/G1/N4“, vier Wochen lang, und zwar in 
der Zeit vom 17.1.2011 bis einschließlich 14.2.2011 beim 
Magistrat Salzburg (bei der Magistratabteilung 5/03 – 
Amt für Stadtplanung und Verkehr, Schwarzstraße 44, 
5020 Salzburg, 4. Stock) zur allgemeinen Einsicht wäh-
rend der für den Parteienverkehr bestimmten Amtsstun-
den aufgelegt wird. 
 
Gemäß § 71 Abs 4 ROG 2009 können innerhalb dieser 
Auflagefrist von den Trägern öffentlicher Interessen und 
von Personen, die ein Interesse glaubhaft machen, schrift-
liche Einwendungen zum Entwurf erhoben werden. 
 

Für den Bürgermeister: 
Dr. Herbert Lechner 

 

Beschlüsse und Bausperren 
 
Magistrat Salzburg 
Zahl: 05/03/42713/2009/019 

Salzburg, 20. Dezember 2010 
 
Betrifft: 
Bebauungsplan der Grundstufe "Maxglan-Süd / 
Innsbrucker Bundesstraße 1/G1/N1", 1. Abänderung 
im Bereich der Grundstücke 1327/6, 1331/15 und 
1331/10 KG Siezenheim II; Kundmachung Beschluss 
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Kundmachung 
 
Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg hat in 
seiner Sitzung am 15.12.2010 gemäß § 71 Abs 6 des 
Salzburger Raumordnungsgesetzes ROG 2009 – ROG 
2009, LGBl Nr 30/2009, zuletzt geändert durch LGBl Nr 
118/2009, die 1. Änderung des Bebauungsplanes der 
Grundstufe „Maxglan-Süd / Innsbrucker Bundesstraße 
1/G1“ im Bereich der Grundstücke 1327/6, 1331/15 und 
1331/10 KG Siezenheim II, entsprechend der planlichen 
Darstellung ON 15 („Maxglan-Süd / Innsbrucker Bun-
desstraße 1/G1/N1“) beschlossen. 
 
Gemäß § 71 Abs 7 ROG 2009 in Verbindung mit § 19 
Abs 1 des Salzburger Stadtrechtes 1966 erfolgt hiermit 
die Kundmachung durch Auflegung zur öffentlichen und 
allgemeinen Einsicht während der für den Parteienver-
kehr bestimmten Amtsstunden des Magistrates (bei der 
Magistratsabteilung 5/03 – Amt für Stadtplanung und 
Verkehr, Schwarzstraße 44, 5020 Salzburg, 4. Stock). 
 

Für den Bürgermeister: 
Dr. Herbert Lechner 

 

Öffentliches Gut 
Gemeingebrauch/ 
(Ent-) Widmungen 

 
Magistrat Salzburg 
Zahl: 08/04/62548/2010/005 

Salzburg, 29. Dezember 2010 
Betrifft: 
Abschreibung einer 89 m² großen Fläche aus Gst. 
1115/2, KG Aigen I, vom öffentlichen Gut und Aufhe-
bung der Widmung zum Gemeingebrauch und Zu-
schreibung einer 132 m² großen Teilfläche aus Gst. 
25/2, KG Aigen I, zum öffentlichen Gut der Stadtge-
meinde Salzburg und Widmung zum Gemeingebrauch 
 

Kundmachung 
 
Gemäß § 19 Salzburger Stadtrecht 1966 wird auf Grund 
der Verfügung des Bürgermeisters der Landeshauptstadt 
Salzburg vom 29.12.2010, Zahl: 08/04/62548/2010/004, 
a) eine 89 m² große Fläche aus Gst. 1115/2, KG Aigen I, 

vom öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Salzburg 
abgeschrieben und die Widmung für den Gemein-
gebrauch aufgehoben und 

b) eine 132 m² große Teilfläche aus Gst. 25/2, KG Aigen I, 
dem öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Salzburg zu-
geschrieben und dem Gemeingebrauch gewidmet. 

 
Für den Bürgermeister: 
Dr. Herbert Steinacher 

Sonstiges 
 

Magistrat Salzburg 
Zahl: 06/04/61215/2010/002 

Salzburg, 29. Dezember 2010 
Betrifft: 
Öffentliche Straßenbeleuchtung; Bestimmung des 
Zeitpunktes der Errichtung in bestimmten Verkehrs-
flächen gem. § 2 Abs. 2 des Anliegerleistungsgesetzes 
 

Kundmachung 
 

Der Bauausschuss der Landeshauptstadt Salzburg hat in 
seiner Sitzung vom 21. Dezember 2010 beschlossen, dass 
gemäß § 2 Abs. 2 des Anliegerleistungsgesetzes LGBI. 
Nr. 77/1976, zuletzt geändert durch LGBI. Nr. 118/2009 
bestimmt, dass vom 20.08.2010 an eine öffentliche Stra-
ßenbeleuchtung einzurichten ist: 
Unbenannter Verbindungsweg zwischen Erzabt-Klotz-
Straße und Ulrike-Gschwandtner-Straße auf Gst. Nr. 
2048/10 und 2037/6, KG Salzburg 
 

Für den Bürgermeister: 
Die Stadträtin: 

Mag. Claudia Schmidt 
 

Magistrat Salzburg 
Zahl: 08/01/20381/2011/001 

Salzburg, 3. Jänner 2011 
Betrifft: 
Steuerterminkalender Februar 2011 
 

Städtische Steuern und Abgaben im Februar 2011 
 15. Ortstaxe u. bes. Fondsbeitrag 
 gem. Sbg. Tourismusgesetz für Dezember 2010 
 Kommunalsteuer für Jänner 2011 
 Vergnügungssteuer (nur regelmäßig wieder- 
 kehrende Veranstaltungen) für Jänner 2011 
 

Für den Bürgermeister: 
Peter Santner 
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